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1 ANLASS UND ZIELSETZUNG 

Für die mit der geplanten PV-Anlage verbundenen Eingriffe in Natur und Landschaft muss 
geprüft werden, ob die Ausarbeitung einer speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP) 
erforderlich ist bzw. wie artenschutzrechtliche Belange berücksichtigt werden sollen. Zudem 
ist im Rahmen der Bauleitplanung die gesetzliche Eingriffsregelung anzuwenden. 

Mit diesem Beitrag sollen die avifaunistischen Grundlagen für diese beiden Arbeiten erfasst 
und zusammengestellt werden. Die eigentliche Ausarbeitung erfolgt dann im Rahmen der 
Bauleitplanung. 
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2 METHODEN UND ERGEBNISSE 

 
2.1 Methode 

Die Brutvögel wurden mittels 6 Begehungen von Anfang April bis Ende Juni sowie einer sie-
benten stichprobenartigen Überprüfung im Juli erfasst. Der Untersuchungsraum wurde weit-
gehend auf das Vorhabensgebiet beschränkt, da Auswirkungen auf von PV-Anlagen auf 
Brutvögel darüber nicht zu erwarten sind. Die einzelnen Termine waren der 09.04., 22.04., 
02.05., 18.05., 05.06., 28.06. und 22.07.2010. Die Beobachtungen wurden in Geländekarten 
eingetragen und im anliegenden Plan als Papierreviere dargestellt. 

 
2.2 Ergebnisse 

Insgesamt wurden im Plangebiet folgende 15 Arten festgestellt (Tab. 1). Dabei sind nur Arten 
berücksichtigt, die sich auch auf den Flächen aufgehalten haben. Überfliegende Arten (z.B. 
Kraniche) oder zeitweise über den Flächen jagende Vögel (z.B. Rauchschwalben, Turmfalke, 
Rohrweihe) werden hier nicht weiter berücksichtigt. 

 
Tabelle 1: Gesamtartenliste der im Plangebiet festgestellten Arten mit Gefährdungseinstufung und 
Schutzstatus 
Deutscher Name Wissenschaftlicher 

Name 

RL BB 
2008 

RL D 
2007 

BArt 
SchV 

EU-
VRL 

Status 

Baumpieper Anthus trivialis V V §  BV 
Blaumeise Parus caeruleus + + §  BZF 
Bluthänfling Carduelis cannabina 3 V §  BZF 
Braunkehlchen Saxicola rubetra 2 3 §  Z 
Buchfink Fringilla coelebs + + §  BZF 
Dorngrasmücke Sylvia communis + + §  BZF 
Feldlerche Alauda arvensis 3 + §  BV 
Fitis Phylloscopus trochilus + + §  BZF 
Grauammer Emberizia calandra + 3 §§  BV 
Heidelerche Lullula aborea + V §§ I BZF 
Kohlmeise Parus major + + §  BZF 
Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla + + §  BZF 
Neuntöter Lanius collurio V + § I B 
Rebhuhn Perdix perdix 2 2 §  BZF 
Schwanzmeise Aegithalos caudatus + + §  Z 
Legende 
Status = Brutvogelstatus nach SÜDBECK et al. (2005); B = Brutnachweis, BV = Brutverdacht, BZF = Brutzeitfeststellung, NG = Nahrungs-

gast, Z = Durchzügler. 
RL BB 2008 = Gefährdungseinstufungen nach der Roten Liste und Liste der Brutvögel des Landes Brandenburg (RYSLAVY et al. 2008), 1 = 

vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet, V = Vorwarnliste, + = nicht gefährdet 
RL D 2007 = Gefährdungseinstufungen nach der Roten Liste der Brutvögel Deutschlands, 3. überarbeitete Fassung (SÜDBECK et al. 2007); 1 

= vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet, V = Vorwarnliste, + = nicht gefährdet 
BArtSchV = Schutzstatus nach der Bundesartenschutzverordnung; §§ = streng geschützte Art, § = besonders geschützte Art 
EU-VRL = Schutzstatus nach der Europäischen Vogelschutzrichtlinie; I = In Anhang I geführte Art 
 

Im weiteren Umfeld brüten zahlreiche weitere Arten und Individuen, z.B. Rotkehlchen, Dorn-
grasmücke, Singdrossel, Goldammer, Fitis, Zilpzalp, Zaunkönig, Nachtigall, Pirol u.a. im 
südwestlich angrenzenden Biotop sowie Buchfink, Grünling, Kohlmeise, Blaumeise, Bunt-
specht in nördlich angrenzenden Gehölzbeständen an der B109 und Feldlerchen insbesondere 
in den nach Süden angrenzenden Offenbereichen. 

Bei der Betrachtung der Tabelle 1 fällt auf, dass für viele Arten auf der Planfläche nur eine 
Brutzeitfeststellung vorliegt. Der Status und die Einschätzung wird nachstehend für die 16 Ar-
ten näher erläutert. 
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Baumpieper 
Baumpieper wurden am 09.04., 22.04., 18.05. und 28.06. auf der Fläche festgestellt. Es ist 
von einem Brutverdacht für zwei Paare im östlichen Teil des Plangebietes auszugehen. 

Blaumeise 
Blaumeise auf der Eingriffsfläche wurden nur am 22.04. beobachten, an dem Termin aber 
gleich mit drei Paaren in Bäumen an der östlichen und nordöstlichen Plangebietsgrenze. 
Methodisch liegt damit nur eine Brutzeitfeststellung vor, eine Brut kann jedoch nicht mit 
Sicherheit ausgeschlossen werden 

Bluthänfling 
Bluthänflinge wurden nur am 22.04. auf der Fläche beobachtet. Von einer Brut ist damit nicht 
auszugehen. 

Braunkehlchen 
Auch Braunkehlchen wurden nur an einem Termin im Plangebiet festgestellt. Die zwei Tiere 
am 18.05. müssen daher als Durchzügler eingestuft werden. 

Buchfink 
Ein Buchfink wurde nur am 05.06. auf der Eingriffsfläche beobachtet. Es liegen aber mehrere 
Feststellungen unmittelbar nördlich des Plangebiets vor, so dass diese Art im direkten Kontakt 
zur Planfläche brüten wird. 

Dorngrasmücke 
Eine Dorngrasmücke wurde nur am 18.05. im westlichen Teil der Planfläche gesehen. Von 
einer Brut auf der Fläche ist damit nicht auszugehen, es können aber mehrere Paare im direk-
ten Umfeld brüten.  

Feldlerche 
Am 22.04. und 18.05. wurden jeweils einzelne Feldlerchen singend über der Fläche beob-
achtet. Einmal stieg ein Vogel dabei auch von der Deponiefläche auf. Somit liegt methodisch 
ein Brutverdacht vor, auch wenn weitere gezielte Beobachtungen keine Hinweise darauf 
lieferten, das ein potentieller Nistbereich angeflogen wurde. Auf den offenen Flächen im 
Umfeld gibt es mehrere weitere Reviere. 

Fitis 
Ein singender Fitis wurde nur am 05.06. auf der Eingriffsfläche gehört. Damit ist nicht von 
einer Brut auf der Fläche auszugehen. Im Umfeld gibt es jedoch mehrere Reviere, 
insbesondere im südwestlich angrenzenden Biotop sowie an der B109. 

Grauammer 
Eine singende Grauammer konnte am 22.4., 18.05. und 18.06. auf der Planfläche beobachtet 
werden. Am 02.05. sang das Tier etwas nördlich des Plangebietes. Damit liegt für diese Art 
ein Brutverdacht vor. 

Heidelerche 
Eine Heidelerche wurde nur am 28.06. über der Fläche beobachtet. Damit ist nicht von einer 
Brut auf der Fläche auszugehen.  

Kohlmeise 
Kohlmeisen wurden lediglich am 18.05., hier zwei Vögel abseits von geeigneten Brutplätzen, 
beobachtet. Damit liegt nur eine Brutzeitfeststellung vor, wie bei den Blaumeisen gilt aber, 
dass eine Brut in den randlichen Bäumen nicht mit letzter Sicherheit ausgeschlossen werden 
darf, zumal die Art im Umfeld der Planfläche regelmäßig beobachtet wurde. 
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Mönchsgrasmücke 
Eine Mönchsgrasmücke wurde nur am 05.06. im nordöstlichen Teil der Planfläche gesehen. 
Von einer Brut auf der Fläche ist damit nicht auszugehen, es können aber mehrere Paare im 
weiteren Umfeld brüten.  

Neuntöter 
Ein Neuntöter wurde am 02.05. etwas nördlich der Planfläche beobachtet. Am 05.06. und 
28.06. wurde dann jeweils ein Männchen auf der Eingriffsfläche beobachtet. Bei der Kontrol-
le am 22.07. hielt sich dann eine Familie im Plangebiet auf. Damit liegt ein Brutnachweis vor. 

Rebhuhn 
Am 22.04. wurde im Rahmen der Begehung ein Rebhuhnpaar auf der Eingriffsfläche aufge-
schreckt. Danach erfolgten keine Bestätigungen mehr, so dass methodisch eine Brutzeitfest-
stellung vorliegt. Eine Brut sollte aber nicht mit letzter Sicherheit ausgeschlossen werden. 

Schwanzmeise 
Schwanzmeisen wurden nur am 28.06. im Nordosten des Eingriffsgebietes beobachtet. Damit 
ist von keiner Brut im Plangebiet auszugehen. 
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3 HINWEISE ZUR EINGRIFFSREGELUNG UND ZUR SAP 

 
3.1 Eingriffsregelung 

Im Rahmen der Eingriffsregelung sind „zu erwartende Eingriffe“ zu kompensieren, die im 
Sinne der Eingriffsregelung als erheblich anzusehen sind. Erwartet werden können erhebliche 
Eingriffe im konkreten Fall nur für die Arten, für die auch ein Brutverdacht vorliegt. Das sind 
gemäß obenstehenden Ausführungen: 

• Baumpieper (zwei Brutpaare) 

• Feldlerche (ein Brutpaar) 

• Grauammer (ein Brutpaar) 

• Neuntöter (ein Brutpaar) 

Für Arten wie Kohlmeise, Blaumeise, Rebhuhn sind Beeinträchtigungen lediglich nicht sicher 
auszuschließen. Das Maßnahmenpaket für die Kompensation sollte daher so gestaltet sein, 
dass für die vier genannten Arten auch Verbesserungen eintreten. 

 
3.2 saP 

Die Beplanung mit der eigentlichen PV-Anlage findet direkt nur auf dem Deponiehügel mit 
seiner Calamagrostis-Flur sowie im aufkommenden Gehölzbewuchs (junges Pioniergehölz) 
im Ostteil des Plangebietes statt. Hier sind die Brutplätze der vier o.g. Arten, Baumpieper, 
Feldlerche, Grauammer und Neuntöter, direkt betroffen. Alle vier Arten bauen ihre Nester 
jedes Jahr neu und haben wechselnde Brutplätze. Gleiches würde für das potentiell dort brü-
tende Rebhuhn gelten. Der Flächenverbrauch für die PV-Anlage ist verhältnismäßig gering, 
zudem gibt es im Umfeld der Planung zahlreiche geeignete Brutplätze für diese Arten (z.B. 
Biotop südwestlich des Vorhabens sowie Flächen unmittelbar östlich des Vorhabens für Grau-
ammer, Baumpieper und Neuntöter; großflächige Freiflächen südlich des Vorhabens für 
Feldlerche). Damit können die Arten - und nur 5 (bis 6) betroffenen Brutpaare - schon mit 
sehr kleinräumigen Revierverlagerungen reagieren, um im Umfeld weiter zu brüten. Es ist 
also in keinem Falle davon auszugehen, dass die ökologischen Funktionen im räumlichen 
Zusammenhang nicht weiter erfüllt bleiben.  

Um das Tötungsverbot sicher auszuschließen, ist es für alle Arten zwingend erforderlich, die 
Bauarbeiten nur außerhalb der Brutzeit der Freiflächenbrüter, d.h. von Anfang August bis 
Mitte März, durchzuführen. 

Neben der eigentlichen baulichen Planung ist die Beseitigung von (älteren) Gehölzen am 
östlich angrenzenden Weg vorgesehen. Betroffen sind hier im Nordabschnitt einige Birken 
mit Stammdurchmessern von unter 30 Zentimetern sowie im südlichen Teil einige ältere 
Pappeln mit Stammdurchmesser von ca. 40 bis 50 Zentimetern. Die Überprüfung dieser 
Bäume hat keine wiederkehrend genutzten Nester (Horste) im Bestand aufgezeigt. Auch wur-
den keine Höhlen direkt nachgewiesen. In den Birken werden diese auch nicht vorhanden 
sein, in den Pappeln kann das jedoch nicht ausgeschlossen werden. Diese sind im oberen 
Bereich nicht einsehbar und sie weisen Totholzanteile auf. Die durchgeführte Brutvogelkar-
tierung hat jedoch keine Hinweise auf Vorkommen von „besseren“ Höhlenbrütern. Im 
Bereich der betroffenen Bäume gegeben. Arten bzw. Gruppen wie Spechte und Kleiber fehlen 
dort. Es ist allenfalls nicht auszuschließen, dass es dort einzelne von Blau- und Kohlmeisen 
genutzte Höhlen gibt. Beides sind „Allerweltsarten“ mit einem guten Erhaltungszustand. Die 
Beseitigung einzelner Bäume, die von diesen Arten ohnehin nur potentiell genutzt werden, 
wird sich auf die lokale Population nicht auswirken. 
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Um das Tötungsverbot jedoch sicher auszuschließen, ist es für die Höhlenbrüter zwingend 
erforderlich, die Fällarbeiten nur außerhalb der Brutzeit der Meisen, d.h. von Anfang August 
bis Ende Februar, durchzuführen. 

Artenschutzrechtliches Fazit: Soweit die genannten Bauzeitenfenster eingehalten werden, ist 
nicht zu erwarten, dass für die Brutvögel artenschutzrechtliche Verbotstatbestände erfüllt wer-
den. 
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1 VORBEMERKUNG / ANLASS UND ZIELSETZUNG 

Der vorliegende Fachbeitrag soll mögliche Auswirkungen der Planung auf potenziell beein-
trächtigte europäische Vogelarten sowie auf weitere europarechtlich geschützte Arten im Hin-
blick auf die artenschutzrechtlichen Anforderungen des § 44 Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz 
(BNatSchG) betrachten. 
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2 RECHTLICHE GRUNDLAGEN UND FACHLICHE GRUNDLAGEN 

Am 01.03.2010 ist das novellierte Bundesnaturschutzgesetz in Kraft getreten, welches das 
deutsche Naturschutzrecht umfassend und bundesweit einheitlich regelt. Diese Möglichkeit 
erhielt der Bund mit dem Erlass im Rahmen der Föderalismusreform vom September 2006. 
Zuvor besaß der Bund lediglich eine Rahmenkompetenz, die ergänzende Regelungen der 
Bundesländer erforderte. Da die Verfassungsreform auf dem Gebiet des Naturschutzes ab dem 
1.1.2010 Abweichungsrechte der Länder vorsieht, wurde die Novelle erforderlich, um die neue 
Gesetzgebungskompetenz auszufüllen. Der Artenschutz gehört zum abweichungsfesten Kern 
des neuen Naturschutzgesetztes und kann daher nicht durch Landesgesetze verändert werden.  

 

2.1 ARTENSCHUTZRECHTLICHE VERBOTE 

Die relevanten speziellen artenschutzrechtlichen Verbote der nationalen Gesetzgebung sind in 
§ 44 Abs. 1 BNatSchG formuliert. Hiernach ist es verboten 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu 
verletzen, zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu 
beschädigen oder zu zerstören, 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten 
während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungs-
zeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die 
Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert, 

3. Fortpflanzungs- und Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten 
Arten der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen 
aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören. 

Nach § 44 Abs. 5 BNatSchG gelten unter bestimmten Voraussetzungen Einschränkungen der 
speziellen artenschutzrechtlichen Verbote: 

Für nach § 15 BNatSchG zulässige Eingriffe in Natur und Landschaft sowie für Vorhaben im 
Sinne des § 18 Absatz 2 Satz 1, die nach den Vorschriften des Baugesetzbuches zulässig sind, 
gelten für die Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote folgende Maßgaben: Sind in 
Anhang IVa der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführte Tierarten, europäische Vogelarten oder 
solche Arten betroffen, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 1 Nummer 2 aufgeführt 
sind, liegt ein Verstoß gegen das Verbot des Absatzes 1 Nr. 3 und im Hinblick auf damit 
verbundene unvermeidbare Beeinträchtigungen wild lebender Tiere auch gegen das Verbot des 
Absatzes 1 Nr. 1 nicht vor, soweit die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben 
betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt 
wird. Soweit erforderlich, können auch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen festgesetzt 
werden. Für Standorte wild lebender Pflanzen der in Anhang IVb der Richtlinie 92/43/EWG 
aufgeführten Arten gelten diese Maßgaben entsprechend. Sind andere besonders geschützte 
Arten betroffen, liegt bei Handlungen zur Durchführung eines Eingriffs oder Vorhabens kein 
Verstoß gegen die Zugriffs-, Besitz oder Vermarktungsverbote vor.  
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2.2 ANWENDUNGSBEREICH 

Die Regelungen des Bundesnaturschutzgesetzes zum speziellen Artenschutz unterscheiden 
zwischen besonders geschützten Arten und streng geschützten Arten, wobei alle streng ge-
schützten Arten zugleich zu den besonders geschützten Arten zählen (d. h. die streng ge-
schützten Arten sind eine Teilmenge der besonders geschützten Arten). 

Welche Arten zu den besonders geschützten Arten bzw. den streng geschützten Arten zu 
rechnen sind, ist in § 7 Abs. 2 Nrn. 13 und 14 BNatSchG geregelt: 

 streng geschützte Arten: die Arten aus Anhang A der EG-Verordnung über den Schutz 
von Exemplaren wild lebender Tier- und Pflanzenarten durch Überwachung des Handels (EG 
Nr. 338/97), die Arten aus Anhang IV der FFH-Richtlinie (Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie 
92/43/EWG) sowie die Arten nach Anlage 1, Spalte 3 der Bundesartenschutzverordnung; 

 besonders geschützte Arten: sämtliche streng geschützten Arten (s.o.) sowie zusätzlich 
die Arten aus Anhang B der EG-Verordnung über den Schutz von Exemplaren wildlebender 
Tier- und Pflanzenarten durch Überwachung des Handels, die europäischen Vogelarten und 
die Arten nach Anlage 1, Spalte 2 der Bundesartenschutzverordnung. 

Den europäischen Vogelarten – das sind alle einheimischen Vogelarten - kommt im Schutz-
regime des § 44 Abs. 1 BNatSchG eine Sonderstellung zu: Gemäß den Begriffsbestimmungen 
zählen sie zu den besonders geschützten Arten, hinsichtlich der Verbotstatbestände sind sie 
jedoch den streng geschützten Arten gleichgestellt. Weiterhin sind einzelne europäische 
Vogelarten über die Bundesartenschutzverordnung oder Anhang A der EG-Verordnung 338/97 
als streng geschützte Arten definiert. 

 

2.2.1 AUSNAHMEMÖGLICHKEITEN 

Gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG können im Einzelfall von den nach Landesrecht zuständigen 
Behörden weitere Ausnahmen von den Verboten des § 44 Abs. 1 BNatSchG zugelassen 
werden. Dies ist u. a. aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses 
einschließlich solcher sozialer und wirtschaftlicher Art möglich. 
Eine Ausnahme darf jedoch nur zugelassen werden, wenn zumutbare Alternativen nicht 
gegeben sind und sich der Erhaltungszustand der Populationen einer Art nicht verschlechtert, 
soweit nicht Artikel 16 Abs. 1 der Richtlinie 92/43/EWG weitergehende Anforderungen enthält. 
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3 BESTANDSINFORMATIONEN ZU RELEVANTEN ARTEN 

Es wird davon ausgegangen, dass es sich bei der Errichtung und dem Betrieb der PV-Anlage 
um die Umsetzung eines nach § 14 BNatSchG zulässigen Eingriffs handelt. Bei einem solchen 
Vorhaben finden die Zugriffsverbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG nur eingeschränkt Anwendung 
(§ 44 Abs. 5 BNatSchG). Sie gelten nur für die gemeinschaftsrechtlich gemäß Anhang IVa und 
b der FFH-Richtlinie geschützten Tier- und Pflanzenarten sowie für die europäischen 
Vogelarten im Sinne der Vogelschutzrichtlinie. 

Im Folgenden werden daher ausschließlich die von dem Vorhaben potenziell betroffenen Arten 
der Anhänge IV a und b der FFH-Richtlinie und die europäischen Vogelarten dargestellt. Diese 
Arten werden nachfolgend als gemeinschaftsrechtlich geschützte Arten bezeichnet. Die 
"nur" national geschützten Arten sind im Gegensatz dazu alle anderen besonders oder auch 
streng geschützten Arten. Abb. 1 verdeutlicht den Zusammenhang der verschiedenen Schutz-
kategorien nach europäischem und deutschem Recht. 

 

 
Abb. 1: Kategorien geschützter Arten gemäß BNatSchG 
 (Bundesministerium für Verkehr Bau- und Stadtentwicklung (BMVBS) 2009) 

 

Für die hier zu betrachtende Planung wurden eine Brutvogelkartierung durchgeführt. Die Arbeit 
liegt liegen den Antragsunterlagen an. Damit sind konkrete Betroffenheiten bzw. Nicht-
Betroffenheiten aus dem Plangebiet bekannt. In der weiteren Ausarbeitung dieses Beitrags wird 
sich daher lediglich auf die konkret zu erwartenden Beeinträchtigungen bezogen. Eine 
Auflistung potenzieller Betroffenheiten für die Brutvögel – wie sie ohne umfangreiche standort-
spezifische Untersuchungen erforderlich wäre – kann hier entfallen. 
Für weitere Tiergruppen werden durch die Errichtung und den Betrieb der Anlage auf einem 
Deponiestandort keine Beeinträchtigungen angenommen, die artenschutzrechtlich relevant sein 
könnten. Allerdings ist vorgesehen auch einige Bäume zu entfernen, um die volle Besonnung 
der Anlage zu gewährleisten. Vordem Hintergrund sind auch die Fledermäuse zu betrachten, da 
diese Lebensstätten in den Bäumen haben können. 
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4 BETROFFENHEIT GESCHÜTZTER ARTEN 

Die nachfolgend in der Tabelle 1 aus der Brutvogelerfassung zusammengestellten europäi-
schen Vogelarten treten nach den vorliegenden Datengrundlagen im Untersuchungsgebiet auf. 
Ihre potenzielle Betroffenheit durch das geplante Vorhaben wird für die einzelnen Verbotstat-
bestände überprüft. Kann diese Betroffenheit nicht von vorneherein eindeutig ausgeschlossen 
werden, erfolgt eine weitere Betrachtung der betreffenden Arten in Kap. 5. 

 

Tabelle 1: Gesamtartenliste der im UG beobachteten Vogelarten mit Statusangabe 

Tabelle 1: Gesamtartenliste der im Plangebiet festgestellten Arten mit Gefährdungseinstufung 
und Schutzstatus 

Deutscher Name Wissenschaftlicher 
Name 

RL BB 
2008 

RL D 
2007 

BArt 
SchV 

EU-
VRL 

Status 

Baumpieper Anthus trivialis V V §  BV 

Blaumeise Parus caeruleus + + §  BZF 

Bluthänfling Carduelis cannabina 3 V §  BZF 

Braunkehlchen Saxicola rubetra 2 3 §  Z 

Buchfink Fringilla coelebs + + §  BZF 

Dorngrasmücke Sylvia communis + + §  BZF 

Feldlerche Alauda arvensis 3 + §  BV 

Fitis Phylloscopus trochilus + + §  BZF 

Grauammer Emberizia calandra + 3 §§  BV 

Heidelerche Lullula aborea + V §§ I BZF 

Kohlmeise Parus major + + §  BZF 

Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla + + §  BZF 

Neuntöter Lanius collurio V + § I B 

Rebhuhn Perdix perdix 2 2 §  BZF 

Schwanzmeise Aegithalos caudatus + + §  Z 

Legende 
Status = Brutvogelstatus nach SÜDBECK et al. (2005); B = Brutnachweis, BV = Brutverdacht, BZF = Brutzeitfeststellung, NG = 

Nahrungsgast, Z = Durchzügler. 
RL BB 2008 = Gefährdungseinstufungen nach der Roten Liste und Liste der Brutvögel des Landes Brandenburg (RYSLAVY et al. 

2008), 1 = vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet, V = Vorwarnliste, + = nicht gefährdet 
RL D 2007 = Gefährdungseinstufungen nach der Roten Liste der Brutvögel Deutschlands, 3. überarbeitete Fassung (SÜDBECK et al. 

2007); 1 = vom Aussterben bedroht, 2 = stark gefährdet, 3 = gefährdet, V = Vorwarnliste, + = nicht gefährdet 
BArtSchV = Schutzstatus nach der Bundesartenschutzverordnung; §§ = streng geschützte Art, § = besonders geschützte Art 
EU-VRL = Schutzstatus nach der Europäischen Vogelschutzrichtlinie; I = In Anhang I geführte Art 

 

Durch Baumfällungen können darüber hinaus potentiell noch Fledermäuse als europarechtlich 
streng geschützte Tierarten betroffen sein. 
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4.1 VÖGEL 

4.1.1 POTENZIELLE VORKOMMEN UND BEEINTRÄCHTIGUNGEN 

Tab. 1 zeigt alle Vogelarten, die auf der Fläche festgestellt wurden. Zu berücksichtigen im allge-
meinen sind aber nur die planungsrelevanten Arten. Darunter fallen Arten des Anhang I VS-RL 
sowie Zugvogelarten nach Art. 4 Abs. 2 VS-RL. Weiterhin sollten alle streng geschützten Arten, 
Koloniebrüter und Arten der Roten Liste der gefährdeten Tiere in Brandenburg berücksichtigt 
werden. Alle übrigen Arten, die in Brandenburg häufig und ungefährdet sind, sind bei herkömm-
lichen Planungsverfahren im Regelfall nicht von populationsrelevanten Beeinträchtigungen 
bedroht. Daher werden diese Arten nur in speziellen Einzelfällen behandelt (vgl. z.B. KIEL 2007 
für Nordrhein-Westfalen). Bezüglich des Tötungsverbotes werden jedoch alle Arten betrachtet. 
Das sind im konkreten Fall die Arten, die auf der Fläche brüten und dort bei der Errichtung der 
Anlage ihre Gelege oder nicht flüggen Jungen verlieren können. Tötungen durch den Betrieb 
der Anlage sind nicht zu erwarten. 

 

4.1.2 PRÜFUNG DER VERBOTSTATBESTÄNDE 

- Werden Tiere gefangen, verletzt, getötet oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur 
entnommen, beschädigt oder zerstört? 

Gemäß Brutvogelkartierung kommen auf der Planfläche Baumpieper, Grauammer, Neuntöter 
und Feldlerche als Brutvögel vor, ein Vorkommen des Rebhuhns wir nicht ausgeschlossen. Nur 
bei diesen Arten könnte ein Baubeginn ohne Bauzeitenregelung zu Tötungen oder 
Verletzungen von nicht flugfähigen Jungvögeln oder zur Zerstörung von Eiern führen. Als Ve-
rmeidungsmaßnahme werden die PV-Anlagen außerhalb der Brutzeit, also zwischen Anfang 
August und Mitte März errichtet. Sollte dies nicht möglich sein, kann alternativ eine ökologische 
Baubegleitung vorgesehen werden. 

Um Tötungen von Brutvögeln in den zu fällenden Bäumen zu vermeiden, werden die Fäll-
arbeiten nur außerhalb der Brutzeit der Meisen (als einzige im Bereich festgestellte Höhlen-
brüter), d.h. von Anfang August bis Ende Februar, durchgeführt. 

 
- Werden Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und 

Wanderungszeiten erheblich gestört? 

Während der Bauzeit könnten Störungen durch die Bauarbeiten auftreten. Da die Bauarbeiten 
voraussichtlich außerhalb der Brutzeit stattfinden, können baubedingte Störungen vermieden 
werden. 

Betriebsbedingte Störungen und Vertreibungen – wie sie z.B. durch Windkraftanlagen bekannt 
sind – sind bei PV-Anlagen nicht zu erwarten. Negative Auswirkungen auf die lokalen Popu-
lationen sind damit nicht zu erwarten. 
 

- Werden Fortpflanzungs- und Ruhestätten von Tieren aus der Natur entnommen, beschädigt 
oder zerstört? 

Gemäß Brutvogelerfassung kommen im eigentlichen Planbereich ein Paar Neuntöter, ein Paar 
Grauammern, ein Paar Feldlerchen, zwei Paare Baumpieper sowie ggf. ein Paar Rebhühner 
vor. Diese Arten bauen jedes Jahr ein neues Nest, welches sich an unterschiedlichen Stellen 
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befinden kann. Bei einer Bebauung mit den geplanten PV-Anlagen werden folglich keine wie-
derholt genutzten Nester zerstört.  

 

4.2 SÄUGETIERE 

4.2.1 POTENZIELLE VORKOMMEN UND BEEINTRÄCHTIGUNGEN 

Fledermäuse sind durch das eigentliche Vorhaben, die Errichtung einer PV-Anlage, nicht be-
troffen. Diese Gruppe kann jedoch durch die geplante Fällung von einigen Pappeln im Südosten 
des Plangebietes betroffen sein. Hier können baumbewohnende Arten Quartiere aufweisen 
(z.B. Großer Abendsegler, Kleinabendsegler, Langohren, Rauhhautfledermaus, diverse Myotis-
Arten). Geeignete Höhlen wurden zwar nicht festgestellt und auch die Vogelvorkommen (Fehlen 
von Spechten) haben keine Hinweise auf geeignete Höhlen geliefert. Deren Vorkommen ist bei 
älteren Bäumen ohne detaillierte Untersuchungen jedoch nie sicher auszuschließen. Auch kön-
nen jederzeit einzelne Fledermäuse (z.B. Zwergfledermaus- oder Rauhhautfledermausmänn-
chen zur Balzzeit) den Tag unter abgeplatzter Rinde oder in kleinen Spalten verbringen.  
Damit sind mögliche Fortpflanzungs- und Ruhestätten (Quartiere) potentiell durch das Vorha-
ben betroffen. Auch kann es bei der Fällung zu falschen Zeiten zu Tötungen von Tieren im 
Quartier kommen. 

 

4.2.2 PRÜFUNG DER VERBOTSTATBESTÄNDE 

Die für die potenziell betroffenen Fledermäuse relevanten Verbotstatbestände werden nach-
folgend im Einzelnen abgeprüft: 
 

- Werden Tiere gefangen, verletzt, getötet oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur 
entnommen, beschädigt oder zerstört? 

Zu Tötungen kann es nur durch Quartierzerstörungen kommen. Um Tötungen von Fleder-
mäusen in den zu fällenden Bäumen zu vermeiden, werden die Fällarbeiten nur außerhalb der 
Hauptaktivitätszeit der Feldermäuse, d.h. von Anfang Dezember bis Ende Februar, durchge-
führt. Andernfalls wäre unmittelbar vor den Fällarbeiten nachzuweisen, dass keine bewohnten 
Höhlen in den Bäumen vorhanden sind. 
 

- Werden Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und 
Wanderungszeiten erheblich gestört? 

Erhebliche Störungen von Fledermäusen sind weder bau- noch betriebsbedingt zu erwarten. 
 

- Werden Fortpflanzungs- und Ruhestätten von Tieren aus der Natur entnommen, beschädigt 
oder zerstört? 

Geeignete Höhlen wurden zwar nicht festgestellt, deren Vorkommen ist bei älteren Bäumen 
ohne detaillierte Untersuchungen jedoch nie sicher auszuschließen (vgl. kap. 4.2.1). Somit ist 
nicht auszuschließen, dass bei der Fällung der Pappeln im Südosten des Plangebiets Fleder-
mausquartiere zerstört werden. Dieser Verbotstatbestand kann ohne weitere Maßnahmen und 
Untersuchungen somit nicht ausgeschlossen werden.  
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5 BEWERTUNG AUS ARTENSCHUTZRECHTLICHER SICHT 

Aus den vorstehenden Kapiteln wird deutlich, dass die Vögel beim Bau der Anlagen und bei der 
Fällung von Bäumen durch Tötungen betroffen sein können. Zudem ist die Gruppe durch den 
Verlust von Nistplätzen berührt. 

Fledermäuse sind durch die geplanten Baumfällarbeiten potentiell durch den Verlust von Fort-
pflanzungstätten betroffen. Zudem ist die Gruppe dabei auch potentiell durch Tötungen 
gefährdet. 

 

5.1 VÖGEL 

- Verletzung oder Tötung von Individuen 

- baubedingt 

Sofern durch eine Bauzeitenregelung oder eine ökologische Baubegleitung sichergestellt 
werden kann, dass im Vorhabensbereich keine besetzten Nester betroffen sind, ist dieser 
artenschutzrechtliche Verbotstatbestand unter diesem Aspekt nicht erfüllt. Gleiches gilt bei 
Fällung von Bäumen.  
 

- Zerstörung von Fortpflanzungsstätten 

- baubedingt 
Sofern durch eine Bauzeitenregelung oder eine ökologische Baubegleitung sichergestellt 
werden kann, dass keine Nester direkt betroffen sind, können durch den Bau keine eigentlichen 
Fortpflanzungsstätten (Nester) zerstört werden. Damit ist dieser artenschutzrechtliche Verbots-
tatbestand unter diesem Aspekt nicht erfüllt. Zur Betrachtung des Lebensraumes Offenland 
oder Pioniergehölz als Fortpflanzungsstätte insgesamt gilt gleiches wie nachstehend unter 
„betriebsbedingt“ ausgeführt ist. 

 

- betriebsbedingt 
Es ist nur eine vergleichsweise kleine Fläche mit vier bis fünf Vogelarten (Baumpieper, 
Grauammer, Neuntöter, Feldlerche und ggf. Rebhuhn) mit insgesamt 5 bis 6 Brutpaaren be-
troffen. Alle Arten bauen jedes Jahr ein neues Nest an immer wieder neuen Stellen und alle 
Arten können mit kleinräumigen Ausweichbewegungen in unmittelbar angrenzende Bereiche 
ausweichen, so dass der Erhalt der ökologischen Funktion im räumlichen Zusammenhang nicht 
gefährdet ist. Damit ist dieser artenschutzrechtliche Verbotstatbestand unter diesem Aspekt 
nicht erfüllt. 

 

5.2 FLEDERMÄUSE 

- Verletzung oder Tötung von Individuen 
- baubedingt 

Sofern durch eine Bauzeitenregelung oder eine detaillierte Voruntersuchung sichergestellt bzw. 
nachgewiesen werden kann, dass bei der Fällung der Bäume keine bewohnten Höhlen be-
troffen sind, ist dieser artenschutzrechtliche Verbotstatbestand unter diesem Aspekt nicht erfüllt.  
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- Zerstörung von Fortpflanzungsstätten 

- baubedingt 

Ob wirklich Fortpflanzungsstätten zerstört werden, kann nicht abschließend beurteilt werden. 
Daher müssen weitere Untersuchungen und/oder Maßnahmen angestellt werden, um diesen 
Verbotstatbestand sicher auszuschließen. 
Eine Zerstörung von Fortpflanzungstätten ist artenschutzrechtlich nur unzulässig, wenn die 
ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder 
Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang nicht weiterhin erfüllt wird. Es wäre beim Vor-
kommen von Fledermausquartieren in den Pappeln also sicherzustellen, dass diese Funktion 
weiter erfüllt bleibt. 

Daher sind die Pappeln vor der Rodung durch eine sachkundige Person auf mögliche Fleder-
maushöhlen zu überprüfen. Werden keine Höhlen festgestellt, sind weitere Maßnahmen nicht 
erforderlich. Sind Höhlen in den Bäumen vorhanden, sind in Abstimmung mit der zuständigen 
Behörde im näheren Umfeld der Planung Fledermauskästen in gleicher Größenordnung und 
Qualität anzubringen. Damit kann in jedem Falle sichergestellt werden, dass die ökologische 
Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im 
räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird 

Bei Einhaltung dieser Punkte eine Erfüllung des Verbotstatbestands somit nicht absehbar. 
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6 FAZIT 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass bei Realisierung des Vorhabens keine arten-
schutzrechtlichen Verbotstatbestände zu erwarten sind, die eine Ausnahme nach § 45 Abs. 8 
erforderlich machen, soweit folgende Vorsorge getroffen wird: 

 

- Vögel:  
a. Es muss sichergestellt werden, dass die Bauarbeiten und Baumfällungen außer-

halb der Brutzeit von März bis Juli durchgeführt werden.  

- Fledermäuse:  

a. Es muss sichergestellt werden, dass die Bauarbeiten und Baumfällungen außer-
halb der Hauptaktivitätszeit der Feldermäuse von März bis November durchge-
führt werden. Andernfalls wäre unmittelbar vor den Fällarbeiten nachzuweisen, 
dass keine bewohnten Höhlen in den Bäumen vorhanden sind. 

b. Die Pappeln sind vor der Rodung durch eine sachkundige Person auf mögliche 
Fledermaushöhlen zu überprüfen. Werden keine Höhlen festgestellt, sind weitere 
Maßnahmen nicht erforderlich. Sind Höhlen in den Bäumen vorhanden, sind in 
Abstimmung mit der zuständigen Behörde im näheren Umfeld der Planung 
Fledermauskästen in gleicher Größenordnung und Qualität anzubringen. 
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1. Vorhabenträger 
 
Vorhabenträger der geplanten Photovoltaikanlage “Erdstoffdeponie an der B109 in Prenzlau” 
ist das Unternehmen: 
 

 
 

NewEn New Energy Projects GmbH 
Cuxhavener Straße 7 
28217 Bremen 
 
AG Bremen, HRB 18981 
Geschäftsführer: Svend Karstedt 
www.newen.de 

 
 
Die NewEn New Energy Projects GmbH (kurz NewEn) ist Teil der Bremer Diersch & 
Schröder Unternehmensgruppe. Das Unternehmen Diersch & Schröder besteht seit 1920 
und hat sich von einem Schmierstoff- und Mineralölhändler zu einem modernen 
Energieunternehmen entwickelt. In der Diersch & Schröder Gruppe finden sich daher neben 
Unternehmen aus den (Ursprungs-)Bereichen Mineralölhandel & Chemie auch Unternehmen 
aus dem Bereich Erneuerbare Energien: u.a. Holzpellets, Erdwärme, Windenergie, 
Photovoltaik (s. auch www.ds-bremen.de). 
 
NewEn ist seit seiner Gründung im Jahr 1999 Projektierer von Erneuerbare-Energien-
Projekte im Inland, sowie mit seinen Niederlassungen in Kanada und Australien im 
nordamerikanischen und australischen Raum. Der Schwerpunkt liegt hierbei auf der 
Projektierung von Windenergieprojekten. Daneben verfügt NewEn über Planungs-
erfahrungen im Biomassebereich (Holzbrennstoffe). Die Erweiterung der Angebotspallete auf 
die Entwicklung von Photovoltaikprojekten erfolgte im Jahr 2009. 
 
 
Referenzen Windenergieprojekte NewEn: 
 

Projektstandort Anzahl  WEA* Leistung WEA* Leistung  Windpark Hersteller WEA Jahr 
GER - Dransfeld 4 0,6 MW 2,4 MW AN Bonus 2000 
GER - Scharrel 5 1,3 MW 6,5 MW AN Bonus 2000 
GER - Mistorf 11 2,0 MW 22,0 MW AN Bonus 2001 
GER - Zetel 6 1,3 MW 7,8 MW AN Bonus 2001 
GER - Bergedorf 5 1,3 MW 6,5 MW AN Bonus 2001 
GER - Bredenborn 5 1,3 MW 6,5 MW AN Bonus 2002 
GER - Holzhausen 1 2,0 MW 2,0 MW AN Bonus 2002 
GER - Mahndorf 5 2,0 MW 10,0 MW AN Bonus 2002 
GER - Steinfeld 2 2,0 MW 4,0 MW AN Bonus 2003 
GER - Bippen 12 2,3 MW 27,6 MW AN Bonus 2004 
GER - Trebbichau 1 1,3 MW 1,3 MW AN Bonus 2004 
GER - Trebbichau 5 2,0 MW 10,0 MW AN Bonus 2004 
GER - Soltau 4 2,0 MW 8,0 MW AN Bonus 2005 
GER - Soltau 12 1,3 MW 15,6 MW AN Bonus 2005 
GER - Balkum-Thiene 12 2,3 MW 27,6 MW NORDEX 2007 
GER - Barenburg I 1 2,0 MW 2,0 MW Enercon 2009 
GER - Barenburg II 1 2,0 MW 2,0 MW Enercon 2009 
GER - Borstel 1 2,0 MW 2,0 MW Enercon 2009 
AUS - Salt Creek 15 2,0 MW 30,0 MW offen 2010 ** 
AUS - Morton´s Lane 15 2,0 MW 30,0 MW offen 2010 ** 
* WEA = Wind-Energie-Anlage          |          ** in Planung  
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2. Standort  
 
Deutschland 
Bundesland:  Brandenburg, 
Landkreis: Uckermark 
Stadt: 17291 Prenzlau 
 
 
Bild 1: Lage im Stadtgebiet Prenzlau 

 
 
 
Das Projektvorhaben befindet sich auf Flächen, die im Eigentum der Stadt Prenzlau stehen. 
Es handelt sich im Einzelnen um folgende Grundstücke: 

 Gemarkung Prenzlau, Flur 23, Flurstück 14/7, 
 Gemarkung Prenzlau, Flur 23, Flurstück 14/8, 
 Gemarkung Prenzlau, Flur 23, Flurstück 14/9 (Teilfläche), 
 Gemarkung Prenzlau, Flur 23, Flurstück 13/2 (Teilfläche). 

Eine Zustimmung der Stadt Prenzlau für die Einbeziehung der Grundstücke in das Verfahren 
zur Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes wurde bereits erteilt.  
 
Es handelt sich sämtlich um Flurstücke im Außenbereich gem. § 35 BauGB. Eine Änderung 
des Flächennutzungsplanes muss erfolgen. 

 
Das Vorhaben soll auf Grundstücken mit ehemals unterschiedlichen Nutzungen realisiert 
werden. Ein Teil der geplanten Photovoltaikanlage befindet sich auf der ehemaligen 
Erdstoffdeponie. Ein zweiter Teil soll auf einer ehemals militärisch genutzten Fläche 
installiert werden. Hier befanden sich seinerzeit Unterstellhallen für Militärfahrzeuge, die 
zwischenzeitlich zurückgebaut wurden. 

Projektstandort 

Quelle: www.bing.de 
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Bild 2: Luftbild mit Lage der Vorhabenflächen 

 
Quelle: Stadt Prenzlau, übermittelt vom Amt für Wirtschaftsförderung 
 
 
Erdstoffdeponie. Bei den hier gelagerten Abfallstoffen handelt es sich um Mischboden und 
Bauschutt. Die Oberfläche bildet Mischboden, der Bauschutt lagert erst mehrere Meter unter 
der Mischbodenschicht. Prozentual überwiegt der Bodenanteil den Bauschuttanteil. Eine 
Oberflächenabdichtung in Form einer geeigneten Folie o. ä. liegt nicht vor. 
 
Kontakt zur FUGRO-HGN GmbH besteht bereits. Die FUGRO-HGN GmbH war seinerzeit mit 
der Abdeckung der Erdstoffdeponie beauftragt.  
 
Zusammen mit der FUGRO-HGN GmbH können die Anforderungen an die Bodenver-
ankerung der für die Photovoltaikanlage notwendigen Montagesysteme frühzeitig erörtert 
werden.  
 
Ehemalige Militärunterstellhallen. Die Fläche der ehemaligen Unterstellhallen ist 
zwischenzeitlich wieder teilbewachsen (junge Bäume und Sträucher). Für das Vorhaben ist 
eine Räumung und Bodenebnung notwendig. 
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3. Gründe für die Standortwahl 
 
Die Stadt Prenzlau bietet ein herausragend gutes Investitionsklima für Erneuerbare Energien 
Projekte. Dies wird unter anderem auch im Leitbild der Stadt deutlich: „Stadt der regene-
rativen Energien“. 
 
Der Standort der Erdstoffdeponie zusammen mit der ehemalig militärisch genutzten Fläche 
zeichnet sich durch folgende Stärken und Schwächen sowie Chancen und Risiken aus: 
 
Stärken: 

 Konflikte zu einem Wohnbaubestand oder städtebaulichen (Wohnbau-)Vorhaben 
werden nicht erwartet.  

 Die geplante Photovoltaikanlage stellt eine vorwiegend nur von standortnahen Aus-
sichtspunkten wahrnehmbare wesentliche visuelle Landschaftsveränderung dar und 
ist überwiegend nicht von weit her sichtbar. 

 Das Projekt trägt zum Leitbild „Stadt der regenerativen Energien“ bei und ist trotz der 
verhältnismäßig geringen Größe ein Imageprojekt: es verbindet Vergangenes (vgl. 
ehemalige Nutzung) mit Neuem und mit Nachhaltigkeit.  

 Die Deponiebeschaffenheit ist für die Installation von Photovoltaikanlagen geeignet. 
 Die Flächennutzung ist auf die Betriebszeit der Photovoltaikanlage begrenzt und steht 

im Anschluss anderen Nutzungskonzepten zur Verfügung. 
 Die Fläche sichert einen Vergütungsanspruch gemäß des Erneuerbare-Energien-

Gesetzes (EEG) auch nach der Entscheidung zur Änderung des EEGs. 
 
Schwächen: 

 Aufgrund der Topographie des Geländes ist eine Ausnutzung der gesamten Fläche 
nicht möglich und das Projekt ist im Vergleich zu derzeit andernorts realisierten 
Solarparks relativ klein. 

 Insbesondere die Grundstücke der ehemaligen Militärunterstellhallen erfordern 
zunächst Maßnahmen am Grund und Boden, um die Fläche für die Installation von 
Photovoltaikanlagen vorzubereiten. 

 
Chancen: 

 Nutzung einer brachliegenden Fläche in Verbindung mit einer Einnahmenerzielung 
für die Stadt Prenzlau. 

 
Risiken: 

 Es laufen noch Untersuchungen, deren Ergebnisse grundsätzlich relevant für die 
Realisierbarkeit des Projektes sind. Auch konnten noch nicht alle Untersuchungen zur 
Sicherstellung der Wirtschaftlichkeit des Projektes abgeschlossen werden. 
Insbesondere von Bedeutung sind hier die Unsicherheiten auf dem 
Photovoltaikmarkt, die sich durch die angestrebte EEG-Änderung ergaben und 
Einfluss auf die zukünftige Preisgestaltung von Photovoltaikkomponenten haben. 

 
Trotz der noch bestehenden Projektrisiken möchte die NewEn New Energy Projects GmbH 
das Projekt weiter voranbringen. Auch vor dem Hintergrund unseres Erfahrungsschatzes aus 
über 10 Jahren Planung von Erneuerbare-Energien-Projekten gehen wir von einer sehr 
hohen Projektrealisierungschance aus. 
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4. Umweltbelange und Auswirkungen des Vorhabens auf die 
Umgebung 

 
In unmittelbarer Nähe zur Erdstoffdeponie 
befindet sich ein Biotop. Näheres zur 
Artenvielfalt auf dem Vorhabengelände ist dem 
Umweltbericht zu entnehmen. Mit der Unter-
suchung und Erstellung des Umweltberichtes 
wurde ein qualifiziertes Büro für Ökologie, 
Naturschutz und Räumliche Planung beauftragt: 
 
Dipl.-Biol. Dipl.-Ing. Frank Sinning 
Büro für Ökologie, Naturschutz und  
Räumliche Planung 
Ulmenweg 17, 26188 Edewecht-Wildenloh 
 
Die Fläche der ehemaligen Unterstellhallen ist 
zwischenzeitlich wieder bewachsen (junge 
Bäume und Sträucher). Für das Vorhaben ist 
eine Räumung und Bodenebnung notwendig. 
Zudem wäre eine Entfernung des am Wegrand 
bestehenden Baumbestandes wünschenswert.  
 
Die Vorhabenfläche wird zeitweilig von Schafen beweidet. Eine Beweidung mit Schafen kann 
auch während der Betriebszeit der Photovoltaikanlage grundsätzlich erfolgen. Während des 
Installationszeitraumes aber wird die Fläche für die Schafhaltung nicht verfügbar sein. Der 
Kontakt zum Schäfer wurde aufgenommen, auch um über die aktuellen Untersuchungen im 
Rahmen des Umweltberichtes zu informieren. 
 
Von Beeinträchtigungen für Anwohner ist derzeit nicht auszugehen.  
 
Von Beeinträchtigungen für den Straßenverkehr auf der B109 ist derzeit nicht auszugehen. 
Eine Störung könnte nur durch optische Effekte (Blendung) hervorgerufen werden. Hiervon 
ist aus folgenden Gründen jedoch nicht auszugehen: 

a) Grundsätzlich könnten westlich der Anlage Reflexblendungen durch die am Vormittag 
tief stehende Sonne auftreten. Durch die (in Blickrichtung) tief stehende Sonne aber 
werden diese Störungen relativiert, da die Blendung durch die Sonne die 
Reflexblendung durch die Module regelmäßig überlagert. Zudem verfügen die Module 
über eine Licht streuende Eigenschaft, sodass bereits in geringen Abständen (unter 
einem Meter) nicht mehr mit Blendeffekten zu rechnen ist. Die Module werden 
lediglich als helle Flächen erkannt.  

b) Die Module, von denen eine Blendung ausgehen könnte liegen im Gelände höher als 
die Bundesstraße. Die Bundesstraße liegt damit außerhalb des direkten 
Reflexionsbereiches. 

c) Für stadtauswärts fahrende Fahrzeuge kommt eine Blendung  auch aufgrund der 
Südausrichtung der Module nicht in Betracht. 

d) Für stadteinwärts fahrende Fahrzeuge käme eine Blendung lediglich in den Vor-
mittagsstunden in Betracht, wird aber aufgrund der unter a) und b) gemachten 
Aussagen nicht erwartet. 

Biotop 

Bild 3: angrenzendes Biotop 

Quelle Kartenmaterial: www.bing.de 
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Zum Ausschluss der Blendwirkung bzw. zu möglichen Gegenmaßnahmen (sollte eine 
Blendwirkung nicht ausgeschlossen werden können) wird es im Genehmigungsverfahren 
ein entsprechendes Gutachten bzw. entsprechende Auflagen geben. 
 

Über weitere Umweltauswirkungen trifft der Umweltbericht entsprechende Aussagen. 
 

5. Photovoltaikanlage, derzeitige technische Anlagenplanung 
 
Die geplante Photovoltaikanlage soll ungeachtet der Grundstücksgrenzen zwischen den 
Flurstücken 13/2 zu 14/9 und 14/9 zu 14/7 sowie 14/9 zu 14/8 errichtet werden. Das 
bedeutet, es sind derzeit keine Grenzabstände zu den Flurstücksgrenzen innerhalb des 
Vorhabenbereiches vorgesehen, siehe Bild 4. 
 
Bild 4: Flächenbelegung, schematisch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelle: eigene Darstellung NewEn New Energy Projects GmbH 

Flurstücks- 
nummer 

Modulreihen 

Flurstücks- 
grenze 
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Die zur Verfügung stehende Fläche kann aufgrund der vorliegenden Topographie und den 
damit verbundenen Ausrichtungen nicht vollständig ausgenutzt werden. Dies ist auch aus 
Bild 5 (Geländeausrichtung) ersichtlich. 
 

Bild 5: Geländeausrichtung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelle:  
Colexon Energy AG, Auszug aus der 
Entwurfsplanung 
Stand: April 2010 

 
Durch die Hangneigung am südlichen Rand der Erdstoffdeponie kann die Flächenaus-
nutzung hingegen durch Reduzierung der Abstände zwischen den Modulreihen optimiert 
werden, ohne dass es zu einer Eigenverschattung der Modulreihen kommt. 
 
Die derzeitige Projektgröße beläuft sich auf ca. 770 Kilowattpeak (kWp). In der aktuellen 
Planungsphase sind Module des Fabrikates First Solar (sogenannte Dünnschichtmodule) 
vorgesehen. Die Wahl auf diese Module liegt begründet in den Ertragszahlen. So lassen 
Dünnschichtmodule an diesem Standort bessere Erträge (kWh pro installierter 
Leistungseinheit kWp) erwarten. Dies wirkt sich positiv auf die Wirtschaftlichkeit des 
Projektes aus. Eine Umplanung auf kristalline Module ist zum derzeitigen Zeitpunkt nicht 
ausgeschlossen. Mit beitragen zur finalen Entscheidung für einen Modulhersteller werden 
zudem: neutrales Ertragsgutachten, Aufnahmefähigkeit des Netzes, Verfügbarkeit der 
Module am Markt, Liefer- und Garantiebedingungen des Lieferanten. 
 
Die Photovoltaikanlage wird aller Voraussicht nach starr in Reihen aufgeständert montiert. 
Hierbei werden mehrere Module auch übereinander gelegt, was eine Gesamthöhe der 
Photovoltaikanlage von bis zu vier Metern (derzeitiger Planungsstand: unter 3m) über Grund 
zur Folge hat. Die Mindesthöhen der jeweils untersten Modulreihe sind auf die eventuelle 
Schafbeweidung abzustimmen. Die Gesamthöhe kann daher und auch aufgrund veränderter 
Planungen (insbesondere Wechsel zu kristallinen Modulen) auch vier Meter über Grund 
übersteigen. 
 
Die Verankerung im Boden kann voraussichtlich mit Rammpfählen erfolgen. Die tatsächliche 
Ausführungsart aber ist noch abhängig von den Ergebnissen des Umweltberichtes und dem 
zu erstellenden Bodengutachten in Verbindung mit den Anforderungen, die sich aus der 
jeweiligen Vornutzung ergeben. 
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Neben den Photovoltaikmodulen und deren Aufständerung ist mindestens ein Zentral-
wechselrichter zu errichten. Auch ist damit zu rechnen, dass geschotterte Wege zum Zwecke 
der Errichtung und des Betriebes (insbesondere zu Wartungszwecken) anzulegen sind. 
Diese können bei Bedarf im Rahmen der Rückbaum der Photovoltaikanlage wieder zurück-
gebaut werden. 
 
Aus versicherungstechnischen Gründen wird zumindest eine Einfriedung des Vorhabenge-
bietes erforderlich sein. Weitere Diebstahl- und Sicherungsmaßnahmen werden nach Maß-
gabe des Versicherers erfolgen. 
 
 
 
 
Ersteller: Stefanie Harms, NewEn New Energy Projects GmbH, Bremen 
Datum der Erstellung:  23.04.2010,  
Änderungen: 06.05.2010 (rev.1) 
 07.05.2010 (rev.2) 
letzte Änderung: 09.12.2010 (rev.3) 
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